
Anhang II Tarife 16.05.2003 01.01.2023

Benützungsgebühren

§ 27 Abs. 3 Bearbeitungs- und Kontrollgebühr pro Strassenaufbruch 200.00Fr.          243.10Fr.          

§ 28 Abs. 2 Für die private Nutzung von Strassen- und Gehwegflächen
(Strassencafés, Kioske und dergleichen) pro Jahr
und Quadratmeter:
- Minimum 10.00Fr.            12.15Fr.            
- Maximum 100.00Fr.          121.55Fr.          

§ 28 Abs. 3 Für vorübergehende Nutzungen werden folgende Gebühren
erhoben:
a) Ablagerungen, Gerüste, Mulden und dergleichen pro Tag

und Quadratmeter:
- Minimum 0.50Fr.              0.60Fr.              
- Maximum 3.00Fr.              3.65Fr.              

b) Baracken, Markt- und Verkaufsstände und dergleichen pro
Jahr und Quadratmeter:
- Minimum 1.00Fr.              1.20Fr.              
- Maximum 10.00Fr.            12.50Fr.            

§ 33 Abs. 1 Die Verwaltungsgebühr beträgt gemäss Aufwand:
- Minimum 100.00Fr.          121.55Fr.          
- Maximum 5'000.00Fr.       6'077.30Fr.       

Von der Einwohnergemeindeversammlung beschlossen am 16. Mai 2003.

Der Gemeindeammann:Die Gemeindeschreiberin

Roger Schmid Petra Sommer

Gemeinde Oberkulm Strassenreglement

Die in dieser Tarifordnung festgelegten Gebühren unterliegen nicht der Mehrwertsteuer.

Die Gebühren sind indexiert und werden durch den Gemeinderat jeweils auf den 1. Januar gemäss § 14 Abs. 2 angepasst. 
Indexstand 110.0 Punkte (Zürcher Wohnbaukostenindex, April 2002, Basis 1998).

Die Tarife per 01.01.2023 wurden 
mit GRB Nr. 865 vom 19.12.2022 
durch den Gemeinderat Oberkulm 
beschlossen.


